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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Veränderungssperre „Hildesheimer Straße -Süd, 1. Änderung“, LE 37  
Stadtgebiet zwischen Hildesheimer Straße, Schölkestraße, Triftweg und Westlichem Ringgleis 
 
 
„Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gem. §§ 14 ff 
Baugesetzbuch (BauGB) die als Anlage beigefügte Veränderungssperre für zwei Jahre als 
Satzung beschlossen.“ 
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Für das im Betreff genannte Stadtgebiet hat der Verwaltungsausschuss am 12. Februar 2013 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Hildesheimer Straße-Süd“, 1. Änderung, LE 37, be-
schlossen. Mit diesem Bebauungsplan LE 37 sollen die Festsetzungen des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes LE 26 aus dem Jahr 1989 an heutige Erfordernisse angepasst werden. Dieser 
Bebauungsplan LE 26 setzt im Wesentlichen ein Gewerbegebiet fest.  
 
Anlass des Aufstellungsbeschlusses war ein Bauantrag für einen nach bisherigem Recht zuläs-
sigen Bordellbetrieb an der Hildesheimer Straße. Es handelt sich dabei um eine am angefrag-
ten Standort nicht erwünschte Nutzung, da negative städtebauliche Auswirkungen (u. a. soge-
nannte „Trading-down-Prozesse“) zu befürchten sind. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes LE 37 ist die Regelung der Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten in Übereinstimmung mit dem Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Braunschweig 
und von Nutzungen mit vergleichbaren Auswirkungen. Davon sind insbesondere Spielhallen 
und Wettbüros sowie bordellartige Betriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit sexuellen Inhal-
ten betroffen. Diese sollen im Wesentlichen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollen die 
bisherigen Fesetzungen zur Zulässigkeit von Einzelhandel an die aktuellen Leitlinien des Zent-
renkonzeptes Einzelhandel angepasst werden.  
 
Zur Sicherung der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens soll eine Satzung über eine  
Veränderungssperre beschlossen werden. Auf Basis dieser Veränderungssperre ist die  
Ablehnung des Bauantrages für den Bordellbetrieb vorgesehen. 
 
Für Vorhaben, die den Planungszielen nicht widersprechen, kann eine Ausnahme von der Ver-
änderungssperre erteilt werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Veränderungssperre „Hildesheimer Straße-Süd, 1. Änderung“, 
LE 37, als Satzung zu beschließen. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Satzung einschl. Geltungsbereich der Veränderungssperre 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 










 
 Anlage 2 
 Stand: 04.12.2013 
 
 
 
 


 
Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom ……………… 
für den Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Hildesheimer Straße-Süd, 1. Änderung  LE 37 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012  (Nds. GVBl. S. 589), hat der 
Rat der Stadt Braunschweig …………diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 6. September 2013 
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 


Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 12.02.2013 die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der 
Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 


 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 


zwischen Hildesheimer Straße, Schölkestraße, 
Triftweg und Westliches Ringgleis betroffen. 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei-
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 


 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 


Gebiet dürfen 
 


1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 


Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


 


 § 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 


 
§ 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-


rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsar-
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 


 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 


im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft. 
 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre. 


 
 
 
 
 
Braunschweig, den  Stadt Braunschweig 
 Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 I. V. Leuer 
 Stadtbaurat 
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